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1. Ausgangslage 

1.1 Absichten 

Das Gebiet der Parklandschaft St. Jakob bzw. Brüglinger Ebene in Münchenstein mit rund 100 

Hektaren stellt ein wichtiges Sport- und Erholungsgebiet am Rande der Stadt Basel und für die 

umliegenden Agglomerationsgemeinden dar. Rund 42 Hektaren dienen dabei als Erholungsgebiet. 

Die Sportanlagen bestehen aus dem St. Jakob-Park (Fussballstadion), der St. Jakobshalle (Sport- 

und Eventhalle), der St. Jakobsarena (Eisstadion), den Sportanlagen St. Jakob (u.a. 15 Fussball-

felder und Leichtathletikstadion) sowie dem Gartenbad St. Jakob. Das Fussballstadion, die St. Ja-

kobshalle und das Eisstadion haben nationale und internationale Bedeutung. 

Die St. Jakobshalle wurde 1975 eröffnet. Sie dient ebenso dem Breitensport wie auch für Veran-

staltungen, Schul-, Universitäts- und Vereinssport. Andererseits ist sie Durchführungsstätte für 

Events in den Bereichen Sport und Kultur sowie für verschiedenste Firmenanlässe (Generalver-

sammlungen, Konferenzen, Kongresse und Tagungen). Mit einer Zuschauerkapazität von rund 

9'000 Personen ist die St. Jakobshalle die zweitgrösste Veranstaltungshalle in der Schweiz und ein 

wichtiger Eventanbieter. Generell muss die Halle die Doppelfunktion Sport und Event weiterhin 

erfüllen können. Aus bautechnischen und betrieblichen Gründen besteht bei der St. Jakobshalle 

sehr dringlicher Handlungsbedarf für eine Sanierung und Modernisierung.1 Mit der geplanten Sa-

nierung und Modernisierung der St. Jakobshalle soll die Besucherkapazität auf 12'000 Personen 

(einzelne Grossevents) erweitert werden.  

 

 

 Abb.1: St. Jakobshalle, Zustand 2014 

 
 
 

                                                           
1 Textquelle Absatz: Bericht des Preisgerichts zum Projektwettbewerb "St. Jakobshalle Basel, Sanierung und Modernisierung" 
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1.2  Projektwettbewerb 

Das Hochbauamt der Stadt Basel führte 2013 als Bauherrschaft den Projektwettbewerb "St. Ja-

kobshalle Basel, Sanierung und Modernisierung" durch. Dazu wurden 9 Teams zur Wettbewerbs-

bearbeitung ausgewählt.  

Der Projektvorschlag "GIOVANNI" der Architekturgemeinschaft Degelo / Berrel Berrel Kräutler ging 

als Sieger hervor. Dieser Projektvorschlag diente als Grundlage für die Ausarbeitung des Quartier-

plans. 

 

 

 Abb. 2: St. Jakobshalle, Visualisierung "GIOVANNI" (Siegerprojekt Wettbewerb nach erfolgter Weiterbearbeitung, 
Stand November 2014 

1.3 Zonenrechtliche Voraussetzungen für die Realisi erung 

Die bestehende Halle ist nach den Teilzonenvorschriften "Brüglinger Ebene" der Zone für öffentli-

che Werke und Anlagen Sportbauten zugewiesen. Nach den Bestimmungen von § 17 Abs. 3 des 

Teilzonenreglements unterliegen Neubauten und grössere Umbauten der Quartierplanpflicht. 

Die ausstehende Sanierung und Modernisierung mit einzelnen baulichen Erweiterungen und An-

passungen ist als grösseres Umbauvorhaben einzustufen. Folglich muss die planungsrechtliche 

Grundlage mittels einer Quartierplanung nach § 37 des kantonalen Raumplanungs- und Baugeset-

zes (RBG) hergestellt werden. 
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2. Beteiligte und Ablauf der Quartierplanung 

2.1  Beteiligte 

Eigentümerschaft Parzelle Nr. 2778 Einwohnergemeinde Basel-Stadt 

Nutzer/Betreiber Erziehungsdepartement Basel-Stadt 

Bauherrschaft / Projektverantwortlichkeit Bau- und Verkehrsdepartement Basel-Stadt 

Städtebau & Architektur 

Hochbauamt 

Projektverfasser 
(Siegerprojekt aus dem Wettbewerb) 

Architekturgemeinschaft Degelo / Berrel Berrel Kräutler 

Quartierplanverfasser und Verfahrensbegleitung Stierli + Ruggli Ingenieure + Raumplaner AG, 4415 Lausen 

Verkehrsplaner (Verfasser "Konzept Verkehr") Rudolf Keller & Partner Verkehrsingenieure AG, 4132 Muttenz 

Personenflussanalyse ASE (Analysis Simulation Engineering) GmbH, 8001 Zürich 

Gemeinde Münchenstein Gemeinderat Münchenstein 

Bauverwaltung Münchenstein 

Bau- und Verkehrsausschuss Münchenstein 

Fachstellen Kanton BL / BS Verschiedene Fachstellen beider Kantone im Rahmen der kanto-
nalen Vorprüfung des Quartierplan-Entwurfes 

2.2  Planungsablauf 

Nachfolgend werden die Hauptschritte im Planungsverfahren für die Quartierplanung "St. Jakobs-

halle" aufgeführt. Das Planungsverfahren für Quartierplanungen im ordentlichen Verfahren richtet 

sich dabei nach § 31 des kantonalen Raumplanungs- und Baugesetzes (RBG). In diesem Bericht 

werden in den entsprechenden Kapiteln die einzelnen Verfahrensschritte erläutert.  

Mitteilung der Ergebnisse der kantonalen Vorprüfung 12. September 2014 

Durchführung des öffentlichen Mitwirkungsverfahrens 8. bis 30. Januar 2015 

Beschlussfassung Gemeinderat 17. Februar 2015 

Beschlussfassung Gemeindeversammlung 16. März 2015 

Auflageverfahren 19. März bis 20. April 2015 

3. Planungsrechtliche Voraussetzungen 

3.1 Kantonales Raumplanungs- und Baugesetz (RBG) 

Das kantonale Raumplanungs- und Baugesetz (RBG) sieht gemäss §§ 37 ff. das Planungsinstru-

ment der Quartierplanung als Sondernutzungsplanung vor. Mit einer Quartierplanung kann für ei-

nen definierten Teil der Bauzonenfläche von den Bestimmungen der normalen Zonenvorschriften 

abgewichen werden. Eine gebietsmässige Anwendungsbeschränkung ergibt sich aus der kanto-

nalen Rahmengesetzgebung nicht.  
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3.2  Kantonaler Richtplan 

Der kantonale Richtplan (KRIP)2 legt die räumlichen Interessen des Kantons sowie seine Rahmen-

bedingungen zur räumlichen Entwicklung verbindlich fest. Der kantonale Richtplan dient als Grund-

lage und Rahmen für die kommunale Richtplanung sowie für die Nutzungsplanung von Kanton und 

Gemeinden. Der kantonale Richtplan ist für die Behörden verbindlich. 

In der Richtplangesamtkarte wird das Areal der Quartierplanung orientierend als Wohngebiet; 

Wohn-Mischgebiet; öffentliche Bauten und Anlagen; übrige Nutzungen ausgewiesen. 

 

 Abb. 3: Auszug Richtplan-Gesamtkarte, Quelle: www.baselland.ch 

 

Im Objektblatt S4.2.1 "Sport- und Erholungszentrum St. Jakob" werden für die Entwicklung des 

Gebietes spezifische Planungsgrundsätze und Planungsanweisungen definiert. Die spezifischen 

Festlegungen aus dem Objektblatt werden im Kapitel 5.2 behandelt. 

3.3  Zonenvorschriften der Gemeinde Münchenstein 

Für das Gebiet der Brüglinger Ebene gelten die Zonenvorschriften der Teilzonenplanung "Brüglin-

ger Ebene".  

Das Areal der St. Jakobshalle ist der Zone für öffentliche Werke und Anlagen für Sportbauten sowie 

der Spezialzone Grün- und Freiraum (Bereich F: städtischer Freiraum) zugewiesen.  

(Planausschnitt siehe nächste Seite) 

Gemäss § 17 Abs. 3 des Teilzonenreglements besteht für Neubauten und grössere Umbauten in 

dieser Zone eine Quartierplanpflicht.  

                                                           
2  Vom Landrat am 26. März 2009 verabschiedet und vom Bundesrat am 8. September 2010 genehmigt. 

Standort der St. Jakobshalle  
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Aufgrund der Tragweite des Projektes zur Sanierung und Modernisierung der bestehenden St. Ja-

kobshalle kommt die Quartierplanpflicht zur Anwendung. Es wird dabei nicht das vereinfachte Ver-

fahren gemäss § 42 RBG angewendet, sondern das Quartierplanverfahren nach § 41 RBG mit 

Beschlussfassung durch die Gemeindeversammlung.  

 

 Abb. 4: Auszug Teilzonenplan Brüglinger Ebene, Quelle: www.muenchensteinplant.ch 
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4. Erläuterungen zur Quartierplanung 

4.1 Ziele 

Die Quartierplanung "St. Jakobshalle" bezweckt die Herstellung der planungsrechtlichen Voraus-

setzungen zur: 

-  Sicherstellung der Nutzung der St. Jakobshalle als Sport- und Eventhalle; 

-  Sicherstellung der Nutzung der St. Jakobshalle für publikumsintensive Veranstaltungen; 

-  Sanierung und Modernisierung der St. Jakobshalle. 

4.2 Bestandteile und Wirkung 

Die Quartierplanung "St. Jakobshalle" besteht aus dem Quartierplan-Reglement und dem Quar-

tierplan (Situation und Schnitt, 1:1'000). 

Mit der Quartierplanung werden die bisherigen Teilzonenvorschriften "Brüglinger Ebene" für das 

betreffende Areal vollständig abgelöst bzw. aufgehoben. Bebauung, Nutzung sowie die Erschlies-

sung usw. richten sich ausschliesslich nach dem Quartierplan. 

4.3  Erläuterung der Schwerpunkte der Quartierplanu ng 

4.3.1 Umfang bzw. Perimeter des Quartierplans 

Das Areal des Quartierplans umfasst die bestehende St. Jakobshalle und die nördlich bis zur Ge-

meinde- bzw. Kantonsgrenze reichenden Aussenraumflächen sowie den bestehenden im Westen 

liegenden Parkplatz.  

Auf der östlichen Seite entlang der Grossen Allee verläuft der Perimeter entlang der bestehenden 

Gebäudeflucht. Die Abgrenzung entspricht auch der Baubereichsbegrenzung gemäss dem Teilzo-

nenplan "Brüglinger Ebene". Auch beim südlichen Gebäudeteil verläuft der Perimeter entlang der 

bestehenden Gebäudeflucht. 

Im Anschluss an die südöstliche Gebäudeseite und entlang der Grossen Allee ist der Neubau des 

Departements für Sport, Bewegung und Gesundheit der Universität Basel (DSBG) geplant. Die 

planungsrechtliche Grundlage soll ebenfalls mit einem Quartierplan hergestellt werden. Zum Nach-

vollzug dieser baulichen Entwicklung im direkten Umfeld zur St. Jakobshalle ist der Baubereich für 

den Neubau des DSBGs orientierend dargestellt. Die Grosse Allee ist ebenfalls nicht Gegenstand 

der Quartierplanung "St. Jakobshalle". Eine gestalterische Aufwertung der Grossen Allee wird im 

Zusammenhang mit der Quartierplanung für das DSBG angestrebt.  

Die zwischen dem St. Alban-Kanal und dem Parkplatz liegende Grünfläche wurde nach Empfeh-

lung der Gemeinde nicht in die Quartierplanung aufgenommen. Um eine Gesamtbetrachtung der 

Erhaltung und Weiterentwicklung dieser Grünfläche entlang des Kanals aufrechtzuerhalten, soll 

diese Grünfläche in den Teilzonenvorschriften "Brüglinger Ebene" verbleiben. 
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Im Teilzonenplan "Brüglinger Ebene" ist über dem heutigen Parkplatz, im westlichen Anschluss an 

die St. Jakobshalle, ein Baubereich definiert. Eine bauliche Entwicklung (Neubau oder Erweiterung) 

an diesem Standort wird seitens des Planungsamts Basel-Stadt ausgeschlossen. Daher wurde der 

bisher im Teilzonenplan "Brüglinger Ebene" enthaltene Baubereich über dem Parkplatz mit dem 

Quartierplan nicht übernommen. Die Bauverwaltung Münchenstein nimmt diesen Entschied zur 

Kenntnis. 

4.3.2 Zonenzuweisung und Zweckbestimmung (Definition der Nutzungsart) 

Zonenzuweisung 

Die St. Jakobshalle war gemäss den Teilzonenvorschriften "Brüglinger Ebene" bisher der Zone für 

öffentliche Werke und Anlagen zugewiesen. Die Bedeutung und die multifunktionale, publikumsin-

tensive Veranstaltungsnutzungen der St. Jakobshalle rechtfertigen den Verbleib in der Zone für 

öffentliche Werke und Anlagen gemäss § 24 RBG. Die bisherige Zonenzuweisung wird daher in 

der Quartierplanung übernommen. In Abweichung zu den Teilzonenvorschriften wird jedoch das 

gesamte Areal der Quartierplanung der Zone für öffentliche Werke und Anlagen zugewiesen.  

Die bisherige den Baubereich im Teilzonenplan "Brüglinger Ebene" umfassende Spezialzone 

Grün- und Freiraum bzw. Bereich F (städtischer Freiraum) wird im Quartierplan nicht fortgeführt. 

Dies aufgrund des Projektes mit einer erforderlichen erweiterten Ausdehnung der Baubereichsde-

finition Richtung Norden und damit verbundenen Vorplatzgestaltung sowie der Aufrechterhaltung 

der Arealerschliessung und der Parkierungsanlage im westlichen Arealbereich. 

Zweckbestimmung 

Die zulässige Nutzungsart ergibt sich aus der Zweckdefinition, welche im Quartierplan-Reglement 

aufgeführt ist. Die Zweckdefinition lässt folgende Nutzungen zu: 

-  Sport- und kulturorientierte Nutzungen; 

-  Versammlungen und Ausstellungen; 

-  Firmenanlässe; 

-  Ergänzungsnutzungen wie Restauration, Verpflegungsstände, Kioske u. dgl.; 

-  Publikumsintensive Veranstaltungen. 

4.3.3 Bebauung 

Gestaltung 

Die Vorgaben zur architektonischen Gestaltung wurden in den Bestimmungen dahingehend um-

schrieben, dass die Bebauung als städtebauliche Einheit auszubilden ist. Zudem sind Architektur, 

Materialisierung und Farbe der Bebauung aufeinander abzustimmen. Dies auch bei später folgen-

den Sanierungen. 

Das Gebäude des Siegerprojektes weist ein markantes Vordach auf, welches ein wesentliches 

Element der architektonischen Gestaltung bzw. des städtebaulichen Ausdrucks der Baute darstellt. 

Die Vordachauskragung wurde daher im Quartierplan (Situation und Schnitt, 1:1'000) aufgenommen. 
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Mit Ausnahme von technischen Aufbauten und Einrichtungen für die Gebäudeinfrastruktur darf die 

im Quartierplan definierte Baubereichshöhe nicht überschritten werden. Eine maximale Höhe der 

Überschreitung wurde nicht festgelegt. 

Baubereiche  

Die Baubereiche im Quartierplan (Situation und Schnitt, 1:1'000) wurden auf der Grundlage des 

Siegerprojekts aus dem Wettbewerb definiert. Mit den Baubereichen werden Lage, Ausdehnung 

sowie Höhe der Bebauung im Maximum festgelegt. Unterschreitungen von gesetzlichen Abständen 

werden mittels Baulinien sichergestellt. Folgende Baulinien werden mit dem Quartierplan festgelegt:  

-  Baulinie für das Vordach vom Baubereich A (Unterschreitung gesetzlicher Abstand von 10 m 

entlang Schienenwege gemäss § 95-c RBG); 

-  Baulinie für Baubereich B gegenüber Brüglingerstrasse (Unterschreitung gesetzlicher Abstand 

von 5 m ab Strassenlinie von Kantonsstrassen gemäss § 95-a RBG). 

Im Reglement wurde in Ergänzung zu den Baubereichen definiert, welche Bauten und Bauteile 

ausserhalb der Baubereiche zulässig sind: 

-  unterirdische Bauten, welche oberirdisch nicht in Erscheinung treten; 

-  Nebenbauten (eingeschossige Infrastrukturbauten); 

-  Veloabstellanlagen; 

-  Haltestellenüberdachungen; 

-  zum Hauptbau gehörende Fluchtwegtreppen. 

Messweise der Gebäudehöhe 

Die Festlegung der Höhe der Hauptbauten bzw. der Baubereichshöhen erfolgte mittels Höhenko-

ten (Meter über Meer, m ü. M.). Als massgebender Messpunkt für die Gebäudehöhe gilt die Ober-

kante (OK) des fertigen Dachrandes. Die Definition der Oberkante des fertigen Dachrandes als 

Messpunkt erfolgte bewusst, da diese Höhe die baulich in Erscheinung tretende Gebäudehöhe 

darstellt. 

Nutzungsmass 

Auf die Festlegung eines maximalen Nutzungsmasses (Bruttogeschossfläche) wurde bewusst ver-

zichtet. Aufgrund der speziellen Nutzungsart der Baute, welche im Bestand saniert und moderni-

siert werden soll, ist eine Festlegung des Nutzungsmasses auch in Beachtung der Praktikabilität 

nicht zweckmässig.  

4.3.4 Erschliessung 

Die Erschliessung des Quartierplan-Areals für den motorisierten Verkehr erfolgt, wie bisher, über 

die Brüglingerstrasse (Kanton Basel-Stadt). 

Konzeption und Organisation der internen Erschliessung 

Die Konzeption und Organisation der Erschliessung innerhalb des Quartierplan-Areals stützt sich 

auf das Konzept Verkehr (siehe Kap. 5.8).  
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ÖV 

Die Erschliessung der St. Jakobshalle erfolgt vorrangig mittels öffentlicher Verkehrsmittel (siehe 

Kap. 5.5).  

MIV 

Der Bereich für Erschliessung und Parkierung dient der arealinternen Verkehrsabwicklung sowie 

der Parkierung (MIV und Anlieferung). Zur Trennung gegenüber der Besucherparkierung wurden 

für die Veranstalter von Anlässen sowie für Taxis entsprechende Wartebereiche bzw. Aufstellflä-

chen im Quartierplan (Situation und Schnitt, 1:1'000), gestützt auf das Konzept Verkehr, festgelegt.  

Fussgänger-Gehbereich 

Die Fussgänger bzw. Besucher werden, wie heute, auf den Fussgänger-Gehbereichen um die St. 

Jakobshalle geführt. Der Haupteingang wird durch die Sanierung und Modernisierung von der 

westlichen Gebäudeseite auf die nördliche Gebäudeseite verlegt. Beim neuen Haupteingang dehnt 

sich der Gehbereich bis zur Tramhaltestelle aus. Neben dem Haupteingang stehen zwei weitere 

Nebeneingänge zur Verfügung. Zudem dienen diese Nebeneingänge auch der Entfluchtung im 

Notfall. Neben dem Fussgänger-Gehbereich im Aussenraum auf Niveau Erdgeschoss stehen auch 

weitere Gehbereiche auf Niveau 1. Obergeschoss zur Verfügung, welche die Nebeneingänge und 

die Treppenaufgänge miteinander verbinden. Diese Massnahmen ermöglichen die Entflechtung 

der Fussgängerströme. Im Weiteren wird damit auch die Zugänglichkeit der Parkierungsanlagen 

bzw. der Halleneingänge wesentlich gegenüber der heutigen Situation verbessert. 

Optimierung Verkehrsführung für Veloverkehr 

Im Zusammenhang mit einer beabsichtigten Verbesserung der Veloverkehrsführung auf der St. 

Jakobs-Strasse bzw. beim Knoten St. Jakob ist neu eine Verbindung  im nördlichen Randbereich 

vorgesehen. Diese Verbindung führt vom Gartenbad St. Jakob über den Aussenbereich der St. 

Jakobshalle zur bestehenden FG-Querung bei der Brüglingerstrasse. Diese neue Veloverbindung 

ist im Quartierplan (Situation und Schnitt, 1:1'000) eingetragen. 

Optimierung Verkehrsführung für Anlieferung 

In Ergänzung zur Arealerschliessung für den motorisierten Verkehr ist für die Anlieferung eine neue 

Ausfahrt im Bereich der Tramhaltestelle im Quartierplan (Situation und Schnitt, 1:1'000) definiert 

worden. Damit soll die Abwicklung der Anlieferung optimiert werden. In der heutigen Situation er-

folgt die Anlieferung auf der Gebäuderückseite. Für die Wegfahrt muss heute auch wieder die Ein-

fahrt auf der Gebäuderückseite benutzt werden. Mit der geplanten Ausfahrt auf der Gebäudenord-

seite wird die Abwicklung der Anlieferung erheblich vereinfacht und betrieblich verbessert.  

Abgrabungen zur Gebäudeerschliessung 

Zur Gewährleistung der Anlieferung in unter Terrain liegende Geschosse wurde im Reglement de-

finiert, dass diesbezüglich Abgrabungen gestattet sind. Dies betrifft die geplante neue Wegfahrt auf 

der Gebäudenordseite.  
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4.3.5 Bepflanzung 

Zur Bepflanzung wurden verschiedene Grundsätze im Reglement definiert: 

-  ausschliessliche Verwendung von standortgerechten und möglichst einheimischen Arten; 

-  Gestaltung und Unterhalt von wenig beanspruchten Randbereichen (Rabatten, Restflächen 

usw.) nach ökologischen Gesichtspunkten; 

-  Verbot von Anpflanzungen von Arten, welche zu den invasiven Neophyten gezählt werden. 

Bei der Bepflanzung (Bäume / Sträucher) sind allenfalls nicht einheimische Arten betreffend Schad-

stofftoleranz, Hitzeresistenz, Nährstoff- und Wasserbedarf am Standort der St. Jakobshalle besser 

geeignet, als einheimische Arten. Aus diesem Grunde wurde die Formulierung zur Artenverwen-

dung mit "möglichst" ergänzt, um diesem Umstand Rechnung tragen zu können. 

4.3.6 Nachweis zur Umgebungsgestaltung und Abfallbewirtschaftung 

Bei gestalterischen Änderungen sowie auch bei baulichen Erweiterungen im Aussenraum und im 

Zusammenhang mit der Sanierung und Modernisierung der St. Jakobshalle verlangt der Gemein-

derat einen Nachweis zur Umgebungsgestaltung. 

Im Reglement wird aufgeführt, welche Inhalte im Nachweis zur Umgebungsgestaltung darzustellen 

sind. Zudem ist die Abfallbewirtschaftung innerhalb und ausserhalb der St. Jakobshalle in geeig-

neter Weise zu regeln. Die Gemeinde bietet dazu entsprechende Hilfsmittel. 

4.3.7 Lärmschutz 

Zuweisung Lärm-Empfindlichkeitsstufe 

Mit den Quartierplan-Vorschriften ist auch die Lärmempfindlichkeitsstufe gemäss Art. 43 der Lärm-

schutzverordnung (LSV) und § 12 des kantonalen Umweltschutzgesetzes (USG BL) festzulegen. 

Durch die Zuweisung des Quartierplan-Areals in die Zone für öffentliche Werke und Anlagen sowie 

in Verbindung mit der im Reglement definierten Zweckbestimmung wird, gestützt auf die LSV und 

in Absprache mit der kantonalen Lärmschutzfachstelle BL, für das Areal die Lärm-Empfindlichkeits-

stufe III festgelegt. 

Massgebender Grenzwert 

Das Planungsgebiet ist erschlossen und somit kommt der Immissionsgrenzwert (IGW) nach  

Art. 29 bis Art. 31 der LSV zur Anwendung. Gemäss Anhang 3 der LSV ergeben sich somit für das 

Planungsgebiet folgende maximale Werte der Aussenlärmbelastung: 

LES III, IGW: tags:  65 dB 

 nachts:  55 dB 
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4.3.8 Energie  

Energetischer Ausbaustandard 

Eine Festlegung des energetischen Ausbaustandards wurde in den Quartierplan-Vorschriften be-

wusst nicht vorgenommen, da es sich um eine Sanierung bzw. Modernisierung einer bestehenden 

und speziellen Baute handelt. Vorbehalten bleiben jedoch entsprechende Normen und gesetzliche 

Vorgaben (z.B. kantonale Verordnung über die rationelle Energienutzung). 

Die Sanierung steht auch im Zusammenhang mit einer Verbesserung der Energieeffizienz und um-

fasst somit auch energietechnische Massnahmen an der Gebäudehülle sowie bei der Gebäude- und 

Betriebstechnik. Die Sanierung erfüllt die Anforderungen der Standards "Klimaneutrale Verwaltung 

Basel-Stadt", welche energetische Standards im Gebäudebereich für Verwaltungsbauten definiert. 

5. Berücksichtigung der planerischen Randbedingunge n 

5.1 Planungsgrundsätze gemäss Bundesgesetz über die  Raumplanung (RPG) 

Das Bundesgesetz über die Raumplanung (RPG) verlangt unter Art. 4 Abs. 3, dass für öffentliche 

oder im öffentlichen Interesse liegende Bauten und Anlagen sachgerechte Standorte zu bestimmen 

sind. 

Der bestehende Standort der St. Jakobshalle ist verkehrlich gut erschlossen (Tram / Bus, siehe 

Kap. 5.5). Reine Wohngebietslagen sind direkt angrenzend zur St. Jakobshalle keine vorhanden.3 

Die St. Jakobshalle bildet Bestandteil des regional bedeutsamen Sport- und Erholungszentrums 

St. Jakob. Aufgrund der guten Erreichbarkeit und eines immissionsunempfindlicheren Umfeldes ist 

der bestehende Standort als sachgerecht einzustufen. 

5.2 Vorgaben gemäss kantonalem Richtplan Basel-Land schaft 

Im Objektblatt S4.2.1 werden für das Sport- und Erholungszentrum St. Jakob verschiedene Pla-

nungsgrundsätze und Planungsanweisungen definiert. 

Planungsvorgaben: Verweis: Umsetzung in der Quartierplanung: 

-  Hochbauten insbesondere zur Ausübung 

sportlicher Tätigkeiten sowie weitere Freizeit-

nutzungen in Gebäuden (z.B. Unterhaltungs-

betriebe) sind auf das Gebiet nördlich des 

Siedlungstrenngürtels zu konzentrieren.  

-  Dem Schutz der benachbarten Wohngebiete 

vor Lärmemissionen ist die nötige Beachtung 

zu schenken. 

S4.2.1-PG-a – Wird mit der Quartierplanung vorgenommen. 

-  Das Gebiet innerhalb des Siedlungstrenngür-

tels ist für Fussballfelder oder andere offene 

Sportanlagen, naturnahe Erholung und Land-

wirtschaft bestimmt. 

S4.2.1-PG-b – Betrifft Quartierplanung nicht. 

                                                           
3 Im näheren Umfeld zur St. Jakobshalle befinden sich die Wohnsiedlung am Eidgenossenweg (Basel-Stadt) und die Siechenhäu-
ser (Basel-Stadt). Zudem bestehen Absichten das Areal Walkeweg künftig als Wohngebiet zu nutzen. 
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Planungsvorgaben: Verweis: Umsetzung in der Quartierplanung: 

-  Der Kanton Basel-Landschaft wirkt im Rah-

men seiner partnerschaftlichen Möglichkeiten 

darauf hin, das Sport- und Erholungsgebiet 

St. Jakob zusammen mit dem Kanton Basel-

Stadt und den betroffenen Gemeinden zu ei-

nem attraktiven, vorwiegend mit ÖV gut er-

reichbaren Sportzentrum von nationaler Be-

deutung aufzuwerten; die Primärfunktion der 

Brüglinger Ebene als Freizeit- und Erholungs-

gebiet ist dabei zu wahren, die Natur-, Land-

schafts- und Kulturwerte sind zu sichern. 

S4.2.1-PA-a – Das Areal ist bereits in der bestehenden Situation 

mit dem ÖV gut erschlossen. 

– Mit der Sanierung/Modernisierung der Halle sowie 

der Neugestaltung des Vorplatzes wird ein Beitrag 

zur städtebaulichen und gestalterischen Aufwer-

tung geleistet. 

-  Die verkehrliche Anbindung (ÖV prioritär) ist 

insbesondere mit Blick auf Grossveranstal-

tungen zu optimieren und, wo nötig, zu ergän-

zen.  

-  Die Kantone BS und BL erarbeiten dafür in 

enger Zusammenarbeit einen "Masterplan 

Verkehr und Parkierung St. Jakob". 

S4.2.1-PA-b – Die Ausfahrt in die Brüglingerstrasse wird optimiert. 

– Parkierungskapazitäten werden nicht erhöht. 

– Arealzugänglichkeit und Durchgängigkeit für Fuss-

gänger bleiben gewährleistet. 

– Masterplan: Aufgabe der Kantone Basel-Land-

schaft und Basel-Stadt. 

-  Die Gemeinde Münchenstein stellt mit ihrer 

kommunalen Nutzungsplanung den Lang-

sam- und Zulieferverkehr, eine visuelle Auf-

wertung des bestehenden Wegnetzes sowie 

eine Erhaltung, Aufwertung und Vernetzung 

der bestehenden Naturwerte sicher. 

S4.2.1-PA-c – Regelung Führung Zulieferverkehr gemäss Quar-

tierplan. 

– Regelung Führung Langsamverkehr gemäss Quar-

tierplan. 

– Verbesserung der Erreichbarkeit durch Verschie-

bung des Haupteingangs von Seite Brüglin-

gerstrasse auf Seite St. Jakobs-Strasse.  

– Neu liegt der Haupteingang praktisch vor der 

Tramhaltestelle und in mittlerer Lage zwischen 

den Veloabstellanlagen bei der Brüglin-

gerstrasse sowie dem Gartenbad St. Jakob. 

– Im Weitern wird die Radwegverbindung von Mut-

tenz Richtung Dreispitz mit einem neuen Ab-

schnitt entlang des Vorplatzes verlaufend ver-

bessert und direkter geführt. 

– Aufwertung Wegnetz: Neugestaltung Vorplatz 

– Umgang mit Naturwerten: siehe Kap. 5.11 

5.3 Vorgaben gemäss kantonalem Richtplan Basel-Stad t 

Im Objektblatt S4.2.1 werden für das Sport- und Erholungszentrum St. Jakob verschiedene Pla-

nungsgrundsätze und Planungsanweisungen definiert. 

Planungsvorgaben: Verweis: Umsetzung in der Quartierplanung: 

-  Der Kanton Basel-Stadt wirkt im Rahmen sei-

ner partnerschaftlichen Möglichkeiten darauf 

hin, das Sport- und Erholungsgebiet St. Jakob 

zusammen mit dem Kanton Basel-Landschaft 

und den betroffenen Gemeinden zu einem at-

traktiven, vorwiegend mit ÖV gut erreichbaren 

Sportzentrum von nationaler Bedeutung auf-

zuwerten; die Primärfunktion der Brüglinger 

Ebene als Freizeit- und Erholungsgebiet ist 

dabei zu wahren, die Natur-, Landschafts- und 

Kulturwerte sind zu sichern. 

S3.2-1 

St. Jakob 

– Das Areal ist bereits in der bestehenden Situation 

gut mit dem ÖV erschlossen. 

– Mit der Sanierung/Modernisierung der Halle sowie 

der Neugestaltung des Vorplatzes wird ein Beitrag 

zur städtebaulichen und gestalterischen Aufwer-

tung geleistet. 
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Planungsvorgaben: Verweis: Umsetzung in der Quartierplanung: 

-  Die verkehrliche Anbindung ist insbesondere 

mit Blick auf Grossveranstaltungen zu opti-

mieren, wobei der ÖV und Langsamverkehr 

den Hauptanteil des Verkehrs bewältigen sol-

len. 

S3.2-2 

St. Jakob 

– Die Ausfahrt in die Brüglingerstrasse wird optimiert. 

– Parkierungskapazitäten werden nicht erhöht. 

– Arealzugänglichkeit und Durchgängigkeit für Fuss-

gänger bleiben gewährleistet. 

-  Tramverbindung Dreispitz – St. Jakob (– Po-

lyfeld Muttenz): Eine neue Tramstrecke von 

der Tramhaltestelle Dreispitz im Korridor 

Walkeweg / Brüglingerstrasse zur Haltestelle 

St. Jakob ermöglicht das Anbieten einer zu-

sätzlichen Linie im Quartier Gundeldingen mit 

neuer Anbindung nach Osten und stellt gleich-

zeitig eine Querverbindung zwischen den ÖV-

Einfallsachsen aus dem Birseck und dem Er-

golz- / Fricktal dar. Weiter kann eine direkte 

Fahrmöglichkeit vom Sport-, Event- und Erho-

lungsraum St. Jakob an den Bahnhof SBB ge-

schaffen werden. In Abhängigkeit der Ent-

wicklungen im Bahnhofsgebiet Muttenz (Po-

lyfeld) kann die neue Strecke später via Po-

lyfeld an den Bahnhof Muttenz verlängert wer-

den. 

M1.2 Tram – Für die geplante Tramverbindung wurden in einer 

Machbarkeitsstudie verschiedene Varianten der Li-

nienführung innerhalb des Korridors Walkeweg – 

Brüglingerstrasse geprüft (siehe Konzept Verkehr, 

Kap. 3.2.2). Dabei ist eine Realisierbarkeit gegen-

über der geplanten Sanierung/Modernisierung der 

St. Jakobshalle gewährleistet. 

 

5.4 Anforderung an Quartierplanungen nach kantonale m Raumplanungs- und Baugesetz (RBG BL)  

Nach § 37 RBG bezwecken Quartierpläne eine haushälterische Nutzung sowie eine architekto-

nisch und erschliessungsmässig gute, der Umgebung angepasste und auf die Wohnbedürfnisse 

der Bevölkerung ausgerichtete Überbauung eines zusammenhängenden Teilgebietes der Bauzo-

nenfläche. 

Mit der Durchführung eines Projektwettbewerbs sind diese Zweckanforderungen, soweit sie für 

diese spezielle Baute und deren Standort massgebend sind, berücksichtigt worden. 

5.5 Erschliessung mit öffentlichem Verkehr 

Das Planungsgebiet ist direkt mit öffentlichen Verkehrsmitteln erschlossen. Die Tramhaltestelle St. 

Jakob befindet sich gleich vor dem Haupteingang der St. Jakobshalle. Zudem ist auf der westlichen 

Seite eine Bushaltestelle vorhanden. Die Haltestellen werden von folgenden Linien des öffentlichen 

Verkehrs bedient: 

-  Tramlinien 14 (Basel Brombacherstrasse – Basel Messe/Marktplatz/Barfüsserplatz/Aeschen-

platz – Basel St. Jakob – Muttenz Dorf – Pratteln Bahnhofstrasse); 

-  Baulinie 36 (Basel Kleinhüningen – Basel Schiffslände); 

-  Buslinie 37 (Basel Aeschenplatz – Bottmingen); 

-  Buslinie 47 (Muttenz Bahnhof – Bottmingen). 
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Die Verkehrsmittel (Bus und Tram) weisen gemäss Fahrplan eine hohe Taktfrequenz auf. Zudem 

werden bei Sonderanlässen jeweils Zusatzkurse eingesetzt. Die Tramhaltestelle muss baulich an 

das Behindertengesetz (BehiG) angepasst werden. Entsprechende Planungen dazu sind im 

Gange. Damit wird das öV-Angebot bzw. die Erreichbarkeit der St. Jakobshalle zusätzlich verbes-

sert. 

Im Nahbereich des Planungsgebiets befinden sich zudem die SBB-Haltestellen "Dreispitz" und "St. 

Jakob" (Bedarfshaltestelle). 

5.6 Anbindung an das öffentliche Strassennetz 

Die verkehrsmässige Anbindung des Planungsgebietes an das öffentliche Strassennetz erfolgt fol-

gendermassen:  

-  Brüglingerstrasse (Kanton Basel-Stadt); 

-  St. Jakobs-Strasse (Kanton Basel-Stadt: Wegfahrt Anlieferung sowie Fuss- und Velozugänge); 

-  Autobahn bzw. Nationalstrasse A2 über die Ausfahrt St. Jakob via der St. Jakobs-Strasse. 

5.7 Auswirkungen auf das Strassenverkehrsaufkommen 

Das Gebäude wird im Bestand saniert und modernisiert. Die Kapazität wird von bisher 9'000 Per-

sonen auf 12'000 Personen erhöht. Aus folgenden Gründen wird davon ausgegangen, dass die 

Auswirkungen auf das übergeordnete Strassennetz (Brüglingerstrasse und St. Jakobs-Strasse) in 

den im Verkehrsgutachten dargelegten Betriebszuständen4 im heutigen bekannten Rahmen blei-

ben werden. 

-  Das Angebot an Parkplätzen wird nicht erhöht. Insgesamt stehen im Raum St. Jakob mit dem 

Parkhaus und dem Parkplatz bei der St. Jakobshalle und dem Parking St. Jakob-Park knapp 

2'000 Parkplätze zur Verfügung. 

-  Bei Anlässen mit bis zu 12'000 Personen handelt es sich um einzelne Events mit Nutzung des 

Infields (z.B. Konzerte). Diese Anlässe enden in der Regel nach 24.00 Uhr und umfassen je 

nachdem ein gemischtes Publikum. Nach Ende der Veranstaltungen ist kurzzeitig mit einem 

entsprechenden Verkehrsaufkommen mit Heimfahrt-Bewegungen zu rechnen. Jedoch auf-

grund einer tieferen tageszeitbedingten Verkehrsbelastung (Nacht) des anschliessenden sowie 

übergeordneten Strassennetzes und allenfalls durch die Polizei eingerichtete Massnahmen zur 

Verkehrsführung wird dieses Verkehrsaufkommen in kurzer Zeit abfliessen. 

-  Ein zeitgleiches Ende solcher Anlässe mit einem Ende eines Fussballspiels im St. Jakob-Park 

ist daher auszuschliessen. 

 

                                                           
4 Betriebszustände: 

- Normalbetrieb (ohne speziellen Anlässe) 
- kleine und mittlere Anlässe in der St. Jakobs-Halle (bis ca. 4'000 Personen) 
- Grossanlässe in der St. Jakobshalle (neu bis zu 12'000 Personen) 
- Grossanlässe im St. Jakobspark (mit bis zu 35'000 Personen) 
- Kombination Grossanlass St. Jakobshalle und St. Jakobspark (in der Regel mit versetzten Besucherspitzen) 
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5.8 Konzept Verkehr 

Die Nutzung bzw. der Betrieb der St. Jakobshalle steht in einem wesentlichen verkehrlichen Zu-

sammenhang. Zur Beurteilung der Verkehrsabwicklung innerhalb des Quartierplan-Areals sowie 

im Anschlussbereich zum Quartierplan-Areal wurde das Verkehrsplanungsbüro Rudolf Keller Ver-

kehrsingenieure AG, 4132 Muttenz durch das Hochbauamt Basel-Stadt beauftragt. 

Im Konzept Verkehr werden verschiedene Massnahmen zur Optimierung der verschiedenen Ver-

kehrsarten aufgezeigt (siehe Bericht "Konzept Verkehr", Rudolf Keller & Partner Verkehrsingeni-

eure AG, 4132 Muttenz, 12. November 2014). Folgende Themen werden behandelt: 

-  LW-Durchfahrt; 

-  Öffentlicher Verkehr (Tramhaltestelle St. Jakob, Tramverbindung Dreispitz – St. Jakob); 

-  Fussgängerverkehr; 

-  Veloverkehr (Veloführung, Veloabstellplätze); 

-  Parkierung (Parkierungskonzept 2002, heutiger Zustand); 

-  Motorfahrzeugverkehr; 

-  Taxis. 

Zur Sicherstellung der optimierten Verkehrsabwicklung und –organisation innerhalb des Quartier-

plan-Areals wurde das Konzept Verkehr als Beilage zum Quartierplan-Vertrag integriert. 

Zudem wurden im Quartierplan verschiedene Massnahmen zur Verbesserung der Erschliessungs- 

und Verkehrsführung definiert. 

-  Beibehaltung Einbahnsystem im Gegenuhrzeigersinn. 

-  Ausfahrt Anlieferung über Vorplatz und anschliessend direkt in St. Jakobs-Strasse. Die heutige 

Wegfahrt der Anlieferung im Bereich der Ausfahrt des Parkplatzes und des Parkhauses entfällt. 

-  Wartebereich für Anlieferung und Busse der Veranstalter vor dem Gebäudezufahrtseingang. 

-  Regime für die Ausfahrt des Parkplatzes und des Parkhauses mit neu drei richtungsdefinierten 

Fahrspuren für einen verbesserten Verkehrsabfluss. 

-  Verlegung des Haupteingangs von Seite Brüglingerstrasse auf Seite St. Jakobs-Strasse (damit 

liegt der Haupteingang neu praktisch direkt vor der Tramhaltestelle und in näherer Distanz zur 

Veloabstellanlage beim Gartenbad St. Jakob). 

-  Ergänzender Radweg zur Verbesserung der Verbindung von Muttenz in Richtung Dreispitz. 

5.9 Lärmschutz 

Zuweisung Empfindlichkeitsstufe  

Gestützt auf Art. 43 der Lärmschutzverordnung (LSV) und § 12 des kantonalen Umsetzschutzge-

setzes (USG BL) sind Bauzonen und Quartierplan-Areale einer Lärm-Empfindlichkeitsstufe zuzu-

weisen. Die entsprechende Zuweisung ergibt sich in Abhängigkeit der Nutzungsart. Siehe dazu die 

entsprechenden Erläuterungen unter Kapitel 4.3.7. 
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Lärmrechtliche Rahmenbedingungen auf Stufe Baugesuch 

Anlässlich der Besprechung vom 6. August 2014 wurde mit der Fachstelle Lärmschutz BL und dem 

Hochbauamt BS sowie den Architekten die lärmrechtlichen Rahmenbedingungen zur Sanierung 

und Modernisierung der St. Jakobshalle festgelegt. Darin wurde u. a. festgelegt, dass die massge-

benden Grenzwerte für Altanlagen der Vollzugshilfe des Cercle Bruits für die "Ermittlung und Be-

urteilung der Lärmbelastung durch den Betrieb öffentlicher Lokale" einzuhalten sind. 

Die Abhandlung der Rahmenbedingungen zur Raumakustik, der Gebäudehülle, des Sekundär-

lärms, zum Verkehrsaufkommen, der Verwaltung und zu den haustechnischen Anlagen erfolgt im 

Rahmen des Baugesuchverfahrens mittels entsprechenden Gutachten und Nachweisen. Im An-

hang 1 sind die Rahmenbedingungen aufgeführt. 

Auf Stufe der Quartierplanung sind in Absprache mit der Fachstelle Lärmschutz BL keine Nach-

weise erforderlich. 

5.10 Stand der Erschliessung und der Baureife 

Das Planungsgebiet gilt gemäss der Erhebung zur Erschliessung und der Baureife von Bauzonen 

aus dem Jahr 2012 (Bauzonenstatistik) als vollständig erschlossen und baureif bzw. als bereits 

überbaut.  

Somit sind keine Massnahmen zur Herstellung der Baureife erforderlich. 

Das Gebiet ist jedoch bisher nicht durch den Generellen Entwässerungsplan (GEP) Münchenstein 

oder eine entsprechende Entwässerungsplanung abgedeckt. Solange dies nicht der Fall ist, muss 

die vorhandene und geplante Entwässerung für Schmutzwasser (vermutlich direkt zur Stadtent-

wässerung) und Regenwasser von Verkehrs- und Dachflächen dargestellt und dem AUE, Kanton 

BL zur Prüfung vorgelegt werden, bevor Quartierpläne oder Baugesuche bewilligt werden können.  

5.11 Grünstrukturen 

Die St. Jakobshalle ist von verschiedenen Grünstrukturen umgeben. Nachfolgend ist zusammen-

gestellt, wie die verschiedenen Grünstrukturen durch die Quartierplanung betroffen sind.  

Bereiche Festlegungen gemäss TZP Brüglinger Ebene Beurteilung mit Quartierplanung 

Grosse Allee – Spezialzone Grün- und Freiraum (Bereich 

E: Grün- und Freiraum) 

– Geschützte Baumreiche, westlich verlau-

fend (Holländische Linden) 

– Nicht innerhalb des QP-Perimeters liegend 

(Planungsstatus somit unverändert). 

Badweglein – Spezialzone Grün- und Freiraum  (Bereich 

E: Grün- und Freiraum) 

– Geschützte Baumreihe, südlich verlaufend 

(Gemeine Rosskastanie) 

– Nicht innerhalb des QP-Perimeters liegend 

(Planungsstatus somit unverändert). 
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Bereiche Festlegungen gemäss TZP Brüglinger Ebene Beurteilung mit Quartierplanung 

Parkhausweglein – Spezialzone Grün- und Freiraum (Bereich 

E: Grün- und Freiraum) 

– Geschützte Baumreihe, beidseitig bzw. 

nordseitig verlaufend (Gemeine Rosskas-

tanie) 

– Nicht innerhalb des QP-Perimeters liegend 

(Planungsstatus somit unverändert). 

Mittlere Allee – Spezialzone Grün- und Freiraum (Bereich 

E: Grün- und Freiraum) 

– Geschützte Baumreihe, beidseitig verlau-

fend (Gemeine Rosskastanie) 

– Nicht innerhalb des QP-Perimeters liegend 

(Planungsstatus somit unverändert). 

Uferbereich entlang 

St. Albanteich 

– Spezialzone für Natur und Erholung – Nicht innerhalb des QP-Perimeters liegend 

(Planungsstatus somit unverändert). 

Baumreihe entlang 

Brüglingerstrasse 

– Einzelbäume (Gewöhnliche Plantane (8)), 

nicht geschützt 

– Nicht innerhalb des QP-Perimeters liegend 

(Planungsstatus somit unverändert). 

Parkplatz – Spezialzone Grün- und Freiraum (Bereich 

F: Städtischer Freiraum) sowie öW+A-

Zone Sportbauten 

– Baumreihen (Gewöhnliche Plantane), nicht 

geschützt 

– Innerhalb des QP-Perimeters liegend:  

Bereich für Erschliessung und Parkierung  
– Im Sinne der bisherigen Zweckdefinition des 

städtischen Freiraums (u.a. Sicherung der 

Erschliessung) wird dies mit dem Quartier-

plan fortgeführt. Mit dem Wegfall der Mög-

lichkeit einer baulichen Erweiterung im An-

schluss an die bestehende St. Jakobshalle 

bleibt eine grössere Freifläche erhalten.  
– Eine Unterschutzstellung der Baumreihen 

wurde nicht vorgenommen und entspricht 

der bisherigen planerischen Festlegung.  

Vorplatzbereich ent-

lang Brüglinger-

strasse bzw. entlang 

St. Jakobs-Strasse 

– Spezialzone Grün- und Freiraum (Bereich 

F: Städtischer Freiraum) sowie öW+A-

Zone Sportbauten 
– Einzelbäume (bei Tramhaltestelle: Ge-

meine Rosskastanie (2); östliches Rasen-

feld: Spitzahorn (4); Veloparkfeld: Winter-

linden; 19), nicht geschützt. 

– Der Aussenraum wird teilweise durch die Sa-

nierung/Modernisierung der St. Jakobshalle 

beansprucht. Der verbleibende Aussenraum 

wird als durchgehender und ins Foyer der 

Halle fliessender städtischer Vorplatz ausge-

staltet. Die bestehenden Grünflächen und 

Bäume werden zu Gunsten der Herstellung 

einer städtebaulichen Betonung des Hallen-

gebäudes an der St. Jakobs-Strasse sowie 

zur Ausbildung eines grosszügigen Vorplat-

zes entfernt. 
– Mit der Festlegung als Fussgänger-Gehbe-

reich Niveau Erdgeschoss wird die bisherige 

Zweckdefinition des städtischen Freiraums 

(u.a. Sicherung der Erschliessung sowie 

Ausgestaltung eines städtischen, grenzüber-

schreitenden Platzes) wird diese mit dem 

Quartierplan fortgeführt. Insbesondere die 

Wirkung als städtischer und grenzüber-

schreitender Platz wird mit dem gewählten 

Projekt gegenüber der heutigen Situation 

ausgebildet. 
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5.12 Umweltverträglichkeitsprüfung 

Die Parkierung für sämtliche Nutzungen in der Brüglinger Ebene ist auf zwei bestehende Parkie-

rungsanlagen konzentriert (Parkhaus St. Jakob mit zugehörendem offenen Parkplatz (Norden) und 

Park im Grünen (Süden)). Durch die Quartierplanung "St. Jakobshalle" wird keine Mehrnutzung ge-

neriert, welche auch einen Mehrbedarf an Parkplätzen zur Folge hätte. Mit der Quartierplanung wird 

die bestehende Nutzung in Zusammenhang mit der erforderlichen Sanierung und Modernisierung 

der St. Jakobshalle planungsrechtlich definiert. Das bestehende Parkplatzangebot (Parkplatz, Park-

haus) als relevante Anlage im Sinne von § 2 bzw. Anhang (UVP-Anlagen) der Verordnung über die 

Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPV) wird nicht erweitert und folglich auch nicht geändert.  

Die Quartierplanung St. Jakobshalle unterliegt daher nicht der Verpflichtung zur Durchführung einer 

Umweltverträglichkeitsprüfung. 

5.13 Naturgefahren 

Bei Baugebietserweiterungen sowie auch im Rahmen einer Quartierplanung sind, gestützt auf  

Art. 15 des Bundesgesetzes über die Raumplanung (RPG), zur Beurteilung der baulichen Eignung 

mögliche Naturgefahrenpotenziale zu berücksichtigen. Die Naturgefahrenpotentiale umfassen 

Hochwasser, Rutschungen sowie Steinschlag. 

Die Naturgefahrenkarte Basel-Landschaft der Gemeinde Münchenstein (Fertigstellung Dezember 

2010) weist für Teile des Planungsgebiets (Teile des "Bereichs für Erschliessung und Parkierung" 

sowie Teile des "Fussgänger-Gehbereichs Niveau Erdgeschoss") eine Restgefährdung durch 

Überschwemmung aus. Eine Restgefährdung bedeutet, dass eine Gefährdung durch den Natur-

gefahrenprozess möglich ist, jedoch mit einer sehr geringen Eintretenswahrscheinlichkeit (seltener 

als einmal in 300 Jahren). Die möglichen Intensitäten solcher Ereignisse sind nicht bestimmt. Sie 

könnten alle Intensitätsstufen ("schwach" bis "stark") erreichen. Eine Überflutung der St. Jakobs-

halle darf bei einem Hochwasserereignis mit einer sehr seltenen Wiederkehrperiode (mehr als 300 

Jahre) entsprechend nicht ausgeschlossen werden. 

Die Wegleitung "Umsetzung der Naturgefahrenkarte in die kommunale Nutzungsplanung" (ARP, 

Juni 2011) sieht in Gebieten mit Restgefährdung grundsätzlich keine Einschränkungen in der Nut-

zungsplanung vor. Sehr sensible Nutzungen oder Nutzungen, welche der Aufrechterhaltung der 

öffentlichen Ordnung dienen, sind jedoch zu vermeiden.  

Die vorliegende Nutzung stellt grundsätzlich eine sehr sensible Nutzung im Sinne der Wegleitung 

dar. Da es sich jedoch um eine bereits bestehende Nutzung handelt, welche nicht ohne weiteres 

andernorts platziert werden kann, kann diese akzeptiert werden. Der Schutz vor solchen Ereignis-

sen ist, unter Kosten-Nutzen-Überlegungen, primär durch organisatorische und temporäre Mass-

nahmen (bspw. Notfallkonzept, Hochwasserbarrieren etc.) sicherzustellen. Entsprechend sind in 

Bezug auf Naturgefahren keine Bestimmungen zu baulichen Massnahmen in die Quartierplanvor-

schriften aufzunehmen. 
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5.14 Störfallvorsorge 

Artikel 10 des Bundesgesetzes über den Umweltschutz (USG) und die darauf gestützte Störfall-

verordnung (StFV) haben zum Ziel, die Bevölkerung und die Umwelt vor schweren Schädigungen 

infolge von Störfällen zu schützen. Im Rahmen der Nutzungsplanung ist die Risikorelevanz bei der 

angestrebten Siedlungsentwicklung in Bezug auf die Störfallvorsorge zu prüfen. 

Das Gebäude wird mit der Quartierplanung nicht vergrössert, sondern im Bestand saniert und mo-

dernisiert mit dem Ziel die Besucherkapazität von 9'000 auf 12'000 Personen zu erhöhen. Die Ge-

fahrensituation gegenüber von Störfallbetrieben oder den Risiken des Gefahrguttransportes wird 

durch die beabsichtigte Erhöhung der Besucherzahlen und der Verlagerung des Haupteinganges 

mit der Quartierplanung verschärft.  

Nach Abklärungen beim Kantonalen Laboratorium BS befindet sich die St. Jakobshalle ausserhalb 

des Konsultationsbereiches von Betrieben und Verkehrsanlagen, welche unter die Störfallverord-

nung fallen (siehe Anhang 2). Daher muss eine Beurteilung der Risikorelevanz nicht vorgenommen 

werden. 

5.15 Grundwasserschutz / Grundwasserschutzbereich 

Das Planungsgebiet befindet sich nicht in einer Grundwasserschutzzone, jedoch im Grundwasser-

schutzbereich Au. 

Zum Grundwasserschutzbereich Au gehören sämtliche Grundwasserleiter mit nutzbarem Grund-

wasser. Mit dem Gewässerschutzbereich soll erreicht werden, dass alle nutzbaren Grundwasser-

vorkommen ungeschmälert erhalten bleiben und ihre wichtige Rolle im gesamten Ökosystem und 

als Trinkwasserressource auch in Zukunft erfüllen können. 

In der eidgenössischen Gewässerschutzverordnung (GSchV) vom 28. Oktober 1998 wird in An-

hang 4 Abschnitt 211 geregelt, dass im Gewässerschutzbereich Au keine Anlagen erstellt werden 

dürfen, die unter dem mittleren Grundwasserspiegel liegen. 

Für die Quartierplanung ergibt sich daraus keine Einschränkung betreffend der baulichen Nutzung, 

da im Erdreich keine baulichen Erweiterungen vorgenommen werden. 

5.16 Altlasten 

Das Planungsgebiet ist gemäss dem Kataster der belasteten Standorte nicht als belasteter Stand-

ort ausgewiesen.  

5.17 Abstände bzw. Baulinien gegenüber Verkehrswege n, Wäldern, Gewässern und Friedhöfen 

Gegenüber Verkehrswegen (Strassen, Schienenwegen), Wäldern, Gewässern und Friedhöfen 

sind unter § 95 RBG die einzuhaltenden Abstände von Bauten festgelegt. Diese Abstände können 

mittels Baulinien reduziert werden.  
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Entlang des Tramtrassees gilt ein Abstand von 10 m. Dieser bauliche Abstand wird mit Ausnahme 

des Vordachs sowie dem nördlichen Abschluss des Baubereichs B eingehalten. Die Unterschrei-

tungen werden mittels Baulinien im Quartierplan (Situation und Schnitt, 1:1'000) sichergestellt. Auf 

der gegenüberliegen Seite unterschreitet der Baubereich B den gesetzlichen Strassenabstand von 

5 m ab der Strassenlinie. Auch diese Unterschreitung wird im Quartierplan (Situation und Schnitt, 

1:1'000) mittels einer Baulinie gewährleistet.  

5.18 Grenzabstände gegenüber angrenzenden Bauparzel len 

Die Grenzabstände gegenüber angrenzenden Bauparzellen richten sich nach § 90 RBG. Werden 

die gesetzlichen Grenzabstände gegenüber angrenzenden Bauparzellen unterschritten, müssen 

gemäss § 94 RBG entsprechende Näher- und/oder Grenzbaurechte mittels privatrechtlicher 

Dienstbarkeiten im Grundbuch eingetragen werden. Das Quartierplan-Areal befindet sich ganz im 

Norden auf einem Teilbereich der bis zum Campusweg reichenden grossen Parzelle Nr. 2778. Das 

Areal grenzt an keiner Stelle an eine Drittbauparzelle an. Auf der westlichen Gebäudeseite ergibt 

sich mit der Sanierung und Modernisierung eine bauliche Erweiterung entlang der Strasse "Grosse 

Allee". Für diesen Gebäudeteil wird ein Näherbaurecht im Quartierplan-Vertrag gewährleistet. 

5.19 Personenfluss 

Für den Nordausgang der St. Jakobshalle mit direkter Anbindung an die Haltestellen des öffentli-

chen Verkehrs (nordseitig Haltestelle Tramlinie 14 und westseitig Haltestelle Buslinie 36, 37 und 

47) wurde eine Analyse des Personenflusses für verschiedene Szenarien vorgenommen (siehe 

Bericht: Personenflussanalyse für den Aussenbereich St. Jakobshalle, ASE (Analysis Simulation 

Engineering) GmbH, 8001 Zürich, 11. November 2014). 

5.20 Sicherheit (Feuerwehr / Brandschutz / Entfluchtung / Sanität) 

Sämtliche Konzepte betreffend Sicherheit (Feuerwehr, Brandschutz, Entfluchtung, Sanität) wurden 

mit den zuständigen kantonalen Ämtern Baselland und Baselstadt koordiniert und von diesen ge-

nehmigt. 

Das Brandschutz- und Entfluchtungskonzept liegt vor und wurde von der Basellandschaftlichen Ge-

bäudeversicherung genehmigt (Anhang 3: Konzept Entleerung (Normalbetrieb) und Evakuation). 

6. Auswirkungen auf rechtskräftige Planungen 

Gemäss § 40 Abs. 2 RBG gelten Zonenvorschriften, Strassennetz- sowie Bau- und Strassenlinien-

pläne als aufgehoben, soweit sie im Widerspruch zu einem rechtskräftigem Quartierplan stehen. 

Nachfolgend werden die Auswirkungen der Quartierplanung "St. Jakobshalle" auf andere rechts-

kräftige Planungen beschrieben. 
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6.1 Zonenvorschriften (Teilzonenplan "Brüglinger Ebene") 

Mit der Quartierplanung "St. Jakobshalle" werden für das betreffende Areal eigenständige Nut-

zungs- und Bauvorschriften hergestellt. Diese Vorschriften sind inhaltlich für die Nutzung des Are-

als abschliessend und sind von den Vorschriften der Teilzonenplanung "Brüglinger Ebene" voll-

ständig abgekoppelt. 

Durch die Inkraftsetzung der Vorschriften zur Quartierplanung "St. Jakobshalle" werden die Teilzo-

nenvorschriften "Brüglinger Ebene" für das betreffende Areal somit ausser Kraft gesetzt. 

6.2 Erschliessungsplanung  (Teilstrassennetzplan "Brüglinger Ebene") 

Durch die Quartierplanung "St. Jakobshalle" ergeben sich keine Veränderungen an der Erschlies-

sungsplanung bzw. gegenüber den verbindlichen Festlegungen des Teilstrassennetzplans "Brüg-

linger Ebene". 

6.3 Baulinienplanung 

Auf das Quartierplan-Areal wirken keine Baulinien, welche mittels separaten Baulinienplanungen 

festgesetzt worden sind. Mit der Quartierplanung werden hingegen zwei Baulinien neu definiert 

(siehe Kap. 5.17). 

7. Kostenfolgen zu Lasten der Gemeinde 

Der Gemeinde entstehen durch die Quartierplanung St. Jakobshalle keine Kostenfolgen, da der 

Grundbesitzer bzw. der Betreiber der St. Jakobshalle alle Aufgaben und die damit verbundenen Kos-

ten trägt, die im Zusammenhang mit der Erschliessung, der Parkierung, der Bereitstellung von Velo-

abstellplätzen sowie mit der Anpassung oder mit der Erneuerung der Umgebungsgestaltung anfallen. 

8. Privat-rechtlicher Regelungsbedarf 

8.1 Grundsätzliches 

Zur Sicherstellung der Umsetzung sowie der Funktionalität der Quartierplanung können ergän-

zende privat-rechtliche Regelungen erforderlich sein. Die Regelung dieser allfällig erforderlichen 

privat-rechtlichen Belange erfolgt mittels Quartierplan-Vertrag gemäss § 46 RBG, mit welchem die 

Grundlage für die entsprechenden Eintragungen im Grundbuch hergestellt wird.  

Die Genehmigung einer Quartierplanung erfolgt nur dann, wenn die allfällig erforderlichen privat-

rechtlichen Regelungen in einem Quartierplan-Vertrag sichergestellt sind. 
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8.2 Reglungsbedarf für die Quartierplanung "St. Jak obshalle" 

Folgende Regelungen sind u.a. mit einem Quartierplan-Vertrag sicherzustellen: 

– Näherbaurecht gegenüber Parzelle Nr. 3461; 

– Öffentliches Gehrecht im Fussgänger-Gehbereich Niveau 1. Obergeschoss; 

– Öffentliches Fahrrecht für Zu- und Wegfahrt Parkhaus bzw. Parkplatz; 

– Erstellung von Betriebsplänen für verkehrsbetriebliche Regelungen: 

– Verkehrsdienstliche Sicherung, abgestimmt auf die Anlassgrösse und -art für insbesondere: 

Lastwagen-Wegfahrt auf die St. Jakobs-Strasse im Vorplatzbereich, Velozufahrt und Parkie-

rung, Fussgänger- und ÖV-Leitung; 

– Sicherstellung Umleitung der Radwegverbindung, welche über den Vorplatzbereich führt, bei 

Anlässen gemäss Konzept Verkehr (Kap. 3.4.1); 

– Sicherstellung des notwendigen Ausbaus und die bedarfsgerechte Benutzung der bestehen-

den Veloabstellanlagen gemäss Konzept Verkehr (Kap. 3.4.2); 

– Sicherstellung Neuerstellung und Benutzung von neuen Veloabstellanlagen gemäss Kon-

zept Verkehr (Kap. 3.4.2); 

– Organisation und Koordination der allfälligen Mehrfachnutzungen der Veloabstellanlagen mit 

den anderen Nutzungsansprüchen aus dem Betrieb insbesondere des Gartenbades, der 

Sporthochschule und dem Sport- und Erholungsbetrieb der Brüglinger Ebene; 

– Einrichtung eines Leitsystems für den motorisierten Individualverkehr bei der Ausfahrt in die 

Brüglingerstrasse unter Beachtung der unterschiedlichen Betriebszustände gemäss Kon-

zept Verkehr (Kap. 3.6). 

9.  Kan tona le  Vorprü fung 

In Absprache mit der Gemeinde Münchenstein und dem Hochbauamt BL sowie dem Amt für Raum-

planung BL wurde vereinbart, dass der Entwurf der Quartierplanung neben den zuständigen basel-

landschaftlichen Fachstellen, aufgrund der Tragweite und der planerischen Relevanz der Quartier-

planung St. Jakobshalle in Grenzlage zum Kanton Basel-Stadt, auch den zuständigen baselstädti-

schen Fachstellen zur Vorprüfung zu unterbreiten ist. Die Koordination der Zustellung sowie die Ver-

arbeitung der Stellungnahmen mit Erstellung eines gemeinsamen Vorprüfungsberichtes übernahm 

Herr Georg Stebler vom Amt für Raumplanung BL. 

Das Amt für Raumplanung BL teilte die Ergebnisse der kantonalen Vorprüfung (BL / BS) mit Schrei-

ben vom 12. September 2014 dem Gemeinderat Münchenstein mit. Im Anhang 4 ist eine zusammen-

gefasste Auflistung der Vorprüfungsergebnisse sowie die entsprechenden Stellungnahmen zu den 

einzelnen Vorprüfungseinwänden enthalten.  

Nachfolgend werden die wichtigsten Anpassungen bzw. nicht vorgenommen Anpassungen erläutert. 
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– Ein gefordertes gemeinsames Verfahren bzw. eine Zusammenlegung des Quartierplans "St. 

Jakobhalle" und des Quartierplans "DSBG" wird nicht als zweckmässig erachtet. Die beiden 

Projekte unterscheiden sich wesentlich im Projektstand respektive in der Terminplanung (DSBG 

im Wettbewerbsverfahren, St. Jakobshalle: Wettbewerb abgeschlossen, Vorprojekt abge-

schlossen, Bauprojekt praktisch fertiggestellt). Die beiden Projekte werden zudem von verschie-

denen Eigentümern realisiert; St. Jakobshalle durch die Einwohnergemeinde Basel, UNI DSBG 

durch die UNI (Bi-Kantonal BL+BS). 

– Plan und Reglement wurden insbesondere betreffend Integration von Aussagen aus dem Kon-

zept Verkehr angepasst. Verschiedene im orientierenden Inhalt aufgeführte Aussagen im Zu-

sammenhang mit dem Konzept Verkehr werden neu im verbindlichen Inhalt aufgeführt. 

– Zudem wurde im Reglement der Verweis auf das Konzept Verkehr gestrichen. Die Integration 

des Konzepts Verkehr wird neu mit einem Verweis im Quartierplan-Vertrag gemacht. Damit 

kann sichergestellt werden, dass die verkehrsplanerischen Erläuterungen, Analysen und Beur-

teilungen für die Quartierplanung erhalten bleiben und in die weitere Planung des Bauvorha-

bens sowie auch beim Betrieb der St. Jakobshalle einfliessen. 

– Ein Quartierplan-Vertrag behandelt verschiedene erforderliche Dienstbarkeiten (Näherbau-

recht, öffentliche Geh- und Fahrrechte). Zudem wird im Quartierplan-Vertrag das Konzept Ver-

kehr als intergierender Bestandteil der Quartierplanung definiert. Im Weiteren wird die Erstel-

lung von Betriebsplänen für verkehrsbetriebliche Regelungen eingefordert (verkehrsdienstliche 

Sicherung von Anlässen, Sicherstellung Umleitung Radwegverbindung bei Anlässen, Sicher-

stellung Benutzung Veloabstellanlagen etc.). Diese Betriebspläne umfassen neben dem Quar-

tierplanperimeter auch die Bereiche entlang der Brüglingerstrasse, St. Jakobs-Strasse und 

Grosse Allee. 

– Im Konzept Verkehr sowie bei der Personenflussanalyse wurden gemäss Vorprüfungsbericht 

verschiedene Ergänzungen vorgenommen. Auch der Planungsbericht wurde zu verschiedenen 

Themen ergänzt. Diese Anpassungen und Ergänzungen sind in den jeweiligen Berichten zu 

entnehmen. 

Die bereinigte Fassung von Plan, Reglement und Berichten wurde durch das Hochbauamt BS und 

den beteiligten Planern anlässlich einer Koordinationsbesprechung am 14. November 2014 den Ver-

tretern von kantonalen Fachstellen (BL / BS), der Polizei (BL / BS) und den Vertretern der Gemeinde 

Münchenstein vorgestellt und erläutert. Im Vorfeld zu dieser Koordinationsbesprechung fand eine 

Besprechung mit Vertretern vom ARP (BL) und TBA (BL) statt. Aus diesen beiden Besprechungen 

resultierten keine grundsätzlichen Einwände zu den vorgenommen Anpassungen und Ergänzungen 

zu den Quartierplan-Unterlagen (Anhang 5: Protokoll Koordinationsbesprechung). Diese bereinigte 

Fassung der Quartierplan-Unterlagen wurde dem Gemeinderat zur Freigabe für das öffentliche Mit-

wirkungsverfahren zugestellt. 
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10 .  M i tw i rkungsve r fah ren 

Gestützt auf Art. 4 RPG (Bund) und § 7 RBG (BL) führte die Gemeinde Münchenstein für die Quar-

tierplanung "St. Jakobshalle" ein Mitwirkungsverfahren durch. 

Publikation Mitwirkungsverfahren -  Amtsblatt Kanton Basel-Landschaft, Nr. 1: 8. Januar 2015 
(siehe Anhang 6) 

-  Kantonsblatt Basel-Stadt, Nr. 3: 14. Januar 2015 
(siehe Anhang 6) 

-  Wochenblatt (Birseck und Dorneck), Nr. 1: 8. Januar 2015 

-  Homepage Gemeinde Münchenstein: 8. Januar 2015 

Mitwirkungsfrist vom 8. bis 30. Januar 2015 

Ergebnis 2 Mitwirkungseingaben 

 

Die Mitwirkungseingaben mit den diesbezüglichen Stellungnahmen und Entscheidungen des Ge-

meinderates sind im Mitwirkungsbericht aufgeführt. Der Mitwirkungsbericht wurde mit Bekanntgabe 

des Traktandums der Beschlussfassung der Quartierplanung "St. Jakobshalle" durch die Gemein-

deversammlung öffentlich aufgelegt. In Ergänzung dazu wird der Mitwirkungsbericht auf der Home-

page der Gemeinde Münchenstein aufgeschaltet. Die Information der Bevölkerung über die öffent-

liche Auflage des Mitwirkungsberichtes erfolgt mit der Publikation der Einladung zur Gemeindever-

sammlung. Den Mitwirkenden wird der Mitwirkungsbericht direkt zugestellt. 

11 .  Besch luss fassungsver fahren 

Das Beschlussfassungsverfahren richtet sich nach § 31 RBG. 

Beschussfassung Gemeinderat 17. Februar 2015 

Beschlussfassung Gemeindeversammlung  16. März 2015 

Referendumsfrist 17. März – 15. April 2015 

(Referendum wurde nicht ergriffen) 

Urnenabstimmung keine Urnenabstimmung (Referendum kam nicht zustande bzw. 
wurde nicht ergriffen) 

12 .  Au f l ageve r fah ren 

12.1 Verfahrensdurchführung 

Das Auflageverfahren richtet sich nach § 31 RBG. 

Publikation Auflageverfahren -  kantonales Amtsblatt Nr. 12: 19. März 2015 
(siehe Anhang 7) 

-  Wochenblatt (Birseck und Dorneck) Nr. 12: 19. März 2015 

-  Homepage Gemeinde Münchenstein: 19. März 2015 

Auflagefrist  19. März bis 20. April 2015 

Ergebnis 1 Einsprache 

Gegenstand der Einsprache Quartierplan-Reglement, § 4 Abs. 4 (letzter Satz) 
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12.2 Einsprachenbehandlung 

Verständigungsverhandlung 11. Mai 2015  

Ergebnis (Protokoll siehe Anhang 8) Vorschlag Gemeinderat:  

– Ersatzlose Streichung von letztem Satz in § 4 Abs. 4 im Quartier-
plan-Reglement (QPR), wie gemäss Einspracheantrag gefordert: 

§ 4 Abs. 4 QPR 

Dachgestaltung ist frei. Zur Belichtung von Räumen sowie des 
Vorplatzes sind Belichtungsbauteile in/auf der Dachfläche sowie 
Öffnungen in der Dachfläche zulässig. 

Auf dem Dach sind technische Aufbauten und Einrichtungen für 
die Gebäudeinfrastruktur und zur Energieversorgung sowie Anla-
gen für Mobilfunkdienste gestattet. Sie dürfen die maximale Ge-
bäudehöhe überschreiten. und sind vom Strassenniveau der St. 
Jakobs-Strasse (Kanton Basel-Stadt) nicht sichtbar anzuordnen. 

– Beantragung der Anpassung als geringfügige Änderung im Rah-
men des Genehmigungsverfahrens. 

Haltung Rechtsvertretung Einspracheparteien 

– Rückzug der Einsprache bei Umsetzung des gemeinderätlichen 
Vorschlags. 

Mit dem Rückzug der Einsprache in Verbindung mit der vorgeschlagenen Anpassung zu § 4 Abs. 

4 im Quartierplan-Reglement gilt diese Einsprache im beidseitigen Einvernehmen (Gemeinderat 

und Vertretung Einspracheparteien) als erledigt. Zudem liegt seitens der Grundeigentümerschaft, 

vertreten durch die Immobilien Basel-Stadt bzw. durch das Hochbauamt Basel-Stadt, die entspre-

chende Einverständniserklärung für diese Anpassung vor (siehe Anhang 9). Weitere Einsprachen 

oder Einspracheinhalte sind nicht vorhanden.  

13 .  Genehmigungsant rag  

Der Gemeinderat Münchenstein stellt, gestützt auf diesen Planungsbericht, beim Regierungsrat 

den Antrag, die Quartierplanung "St. Jakobshalle" mit einer geringfügigen Änderung zu § 4 Abs. 4 

im Quartierplan-Reglement gemäss Kapitel 12.2 vorbehaltlos zu genehmigen. 

 

 

Münchenstein, ……........……….....………… 

 

NAMENS DES GEMEINDERATES 

 

Der Gemeindepräsident: Der Geschäftsleiter: 

 

 

 

 

 

Giorgio Lüthi Stefan Friedli 
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Anhang 1 Planungsrelevante Aspekte betreffend Lärmschutz (Fachstelle Lärmschutz BL) 
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Anhang 2 Konsultationsbereiche (Störfallvorsorge – Raumplanung), Januar 2014 

 

 



Gemeinde Münchenstein Quartierplanung "St. Jakobshalle" 
 
 
 

 
Planungsbericht  Seite 28 

Anhang 3 Konzept Entleerung (Normalbetrieb) und Evakuation, 10. Dezember 2014 
 

Konzept Entleerung bei Normalbetrieb (St. Jakobshalle sowie St. Jakobspark) 

 
 

Konzept Evakuation (St. Jakobshalle sowie St. Jakobspark) 
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Anhang 4 Vernehmlassungstabelle (Zusammenstellung und Stellungnahmen zu Ergebnissen der 
kantonalen Vorprüfung), Stand 20. November 2014 
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Anhang 4 Vernehmlassungstabelle (Zusammenstellung und Stellungnahmen zu Ergebnissen der 
kantonalen Vorprüfung), Stand 20. November 2014 
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Anhang 4 Vernehmlassungstabelle (Zusammenstellung und Stellungnahmen zu Ergebnissen der 
kantonalen Vorprüfung), Stand 20. November 2014 
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Anhang 5 Protokoll der Koordinationsbesprechung vom 14. November 2014 
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Anhang 5 Protokoll der Koordinationsbesprechung vom 14. November 2014 
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Anhang 5 Protokoll der Koordinationsbesprechung vom 14. November 2014 
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Anhang 6 Amtliche Publikationen des Mitwirkungsverfahrens 

 

Amtsblatt Kanton Basel-Landschaft, Ausgabe Nr. 1 vom 8. Januar 2015 
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Anhang 6 Amtliche Publikationen des Mitwirkungsverfahrens 

 

Kantonsblatt Basel-Stadt, Ausgabe Nr. 3 vom 14. Januar 2015 
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Anhang 7 Amtliche Publikation des Auflageverfahrens 

 

Amtsblatt Kanton Basel-Landschaft, Ausgabe Nr. 12 vom 19. März 2015 
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Anhang 8 Protokoll der Einspracheverhandlung vom 11. Mai 2015 
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Anhang 8 Protokoll der Einspracheverhandlung vom 11. Mai 2015 
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Anhang 9 Einverständniserklärung Grundeigentümerschaft (Parzelle Nr. 2778, Münchenstein) betref-
fend geringfügige Änderung aufgrund Einsprache 

 

 


